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krsàint Mittwoch und Samstag.
Inserate: 15 Eis. die Zeile. Schweizerische Halbjahrs, in Solothurn Fr. 3. 60 C.

Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

Màche«-Ietts«A
Herausgegeben von einer katholischen Hefessfchast.

Gertag und äpeüitioii: Scherer'fche Buchhandlung in Solothurn.

M 50. âen 22. àrii. 1859.

Abonnement für das zweite Semester.

Mit dem 1. Juli beginnt ein neues Halb-
jahrs-Abonnement auf die „Schweizerische Kirchen-

zeitung." Wir ersuchen um frühzeitige Bestellungen,

um unsere Leser richtig bedienen zu können.

Die àMtillii der „SchmchmZiheii KircheuMmig."

Gebet für die Gegner.

^ Sc. Heiligkeit Papst Pius IX. hat folgendes, von

göttlichem Geiste und christlichem Liebcsgefühl durchdrunge-.
nes Gebet für die gegenwärtige Zeitlage entworfen, wcl-
ches die Gläubigen, sowohl dießseits als jenseits der Alpen
und besonders auch in unserm Schweizcrland, mit Eifer
und Trost verrichten werden:

„Oous paois olmritutisgue umator et eustos, <Zu vmni-
bus inimiois nostris paosm ebaiitutomgue veram: et oun-
otorum eis remissionem tribus poeeatorum, nosgue üb

eornm insiàiis potenter eripe. .^wen!"
(Deutsche Uebersetzung.)

„Gott, du Freund und Schützer des Friedens und der

„Liebe, gib allen unsern Gegnern den wahren Frieden und

„die wahre Liebe; verleihe ihnen Nachlaß aller ihrer Süu-
„den, und befreie uns mit deiner mächtigen Hand von ih-

„ren Schlingen. Amen!"

Mahnruf an alle Katholiken im Schmcherland.

Wachet und betet!
^ Laut dem Geschästsverzeichniß der im Monat Juli

zusammentretenden Bundesversammlung wird der Bundes-

rath'einen Bericht über die Bisthumsverhältnissc der Kan-

tone Tessin und Bünden vorlegen und die Schlnßnahme
beantragen, daß jeder Verband eines schweizerischen Kantons
mit einem auswärtigen Bisthum von Bundeswegen
als aufgehoben erklärt und daß für Tessin und Bünden

Verhandlungen, wegen einer neuen Diöcesan-Organisation,
eingeleitet werden sollen.

Wenn wir auch den Wortlaut der bundesräthlichen Bot-
schaft noch nicht kennen, so hat doch dieser Antrag schon an
und für sich eine solche Wichtigkeit, daß wir bereits heute
die ernsteste, reiflichste Aufmerksamkeit der Hochw. Geistlich-
keit und des kath. Volkes im Schweizerlande auf diesUbe

richten müssen.

Drei wichtige Bedenken drängen sich auf den ersten

Augenblick entgegen:

1) Ist die Bundesversammlung diejenige Behörde, welche

sich mit Diöces a n s achen zu befassen hat? Laut Bundes-
Verfassung von 1848 sind die confessionellen Verhält-
nisse als kantonale Angelegenheiten erklärt worden, ge-
hören sie daher nicht in den Bereich der Kantonsbehörden?

2) Der Grundsatz über auswärtige (nationale) Bis-
thümer widerstreitet bem katholischen Lehrbegriff, nach

welchem es nur eine allgemeine Kirche gibt, in welcher
alle Nationen und alle Staaten in religiöser Beziehung,
ohne Unterschied der Landesgrenzcn, auf dem Standpunkt
vollkommener Brüderlichkeit und Gleichheit zusammenleben.

Unterdessen hat in dieser Beziehung die katholische Kirche,
den nationalen und staatlichen Verhältnissen der einzelnen
Länder in der Praxis stets möglichst Rechnung getragen
und sie wird dies auch gewiß bezüglich der Kantone Tessin
und Bünden thun, falls die kirchenrechtlicheu Vorschriften
dabei von Seite der Staatsbehörde nicht verletzt werden.

3) Bist wem und wie sollen eventuel die Unterhand-
lungen über die Reorganisation der italienischen Diöcesan-

Verhältnisse geführt werden? Nach katholischem Lehrbegriff

gehören die Bisthums-Einrichtungen in die Kompetenz des

apostolischen Stuhls. Ohne den heil. Stuhl kann

kein katholisches Bisthum eingesetzt, noch versetzt werden.
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Falls daher die Bundesversammlung nicht auf den Wegen

eines Schisma's ausgleiten will, so können die Unter-

Handlungen mit Niemand Anders als mit dem heiligen
Vater geführt werden, wie dies bis dahin auch von Seite

der schweizerischen Behörden anerkannt, und namentlich in

neuerer Zeit, bezüglich der Organisation der Bisthümer
Basel und St. Gallen, von Seite der betreffenden Kantonal-

behörden stets geübt wurde.

Jeder Unparteiische, welchem der confessionelle Friede
im Schweizerlande lieb und theuer ist, wird mit uns ein-

verstanden sein, daß die eidgenössichen Räthe (katholischer

und protestantischer Confession) nur dann die obschwcben-

den Diöcesan-Fragen zu einem glücklichen Resultat führen
können, wenn sie diese katholische Angelegenheit nach

den Vorschriften des katholischen Lehrbcgriffs auffassen

und sich wohl in Acht nehmen, dabei nicht nach protc-
stan tisch er Anschauungsweise verfahren zu wollen. —
In dieser Beziehung nehmen wir keinen Anstand einzuge-

stehen, daß wir befürchten, es möchten leider von Seite

einiger politischer Parteigänger und Namens-
Katholiken (welche gerne im Trüben und im Unfrieden
fischen) versucht werden wollen, die Schweiz auf eine irrige
Bahn zu führen und zu schismatischen Schlußnahmcn zu
verleiten. Sollte diese Befürchtung sich erwahren und eine

solche Richtung, wider Erwarten, durchdringen, so dürften
dann allerdings die Diöcesansragen eine Tragweite
annehmen, welche unser Vaterland in die gefahrvollsten und

unglücklichsten Verwickelungen stürtzen könnte.

Wir glauben uns im Gewissen verpflichtet, schon heute

ernstlich zu warnen und namentlich die Freunde des con-

fessionellcn Friedens beider Konfessionen zur Wachsamkeit

aufzumahnen.

Was kann und soll katholischer Seits hierin gesche-

hen. Weit entfernt, uns anzumaßen, einen Operations-
plan vorlegen zu wollen, nehmen wir nur die Freiheit,
unmaßgeblich folgende Anregungen denjenigen Katholiken,
geistlichen und weltlichen Standes, zur Prüfung zu unter-
breiten, welche vermöge ihres Amtes oder ihrer socialen

Stellung berufen sino, hier ein entscheidendes Wort zu
sprechen.

1. Vor allem ist katholischer Seits, nach unserer Ansicht,
in der vorliegenden Frage der kirchliche Standpunkt von
jeder politischen Parteifrage fern und rein zu Hal-
ten und auf eine kanonische Reglung zu dringen.

2. Hiefür haben in erster Linie die katholischen Glieder
des Stände- und Nationalrathes ihre Kollegen, nament-

lich die Protestanten, durch parlamentarische Reden' und
confidentielle Besprechungen aufzuklären und zu überzeugen.

3. Die katholische Presse hat durch Zeitungen und Flug-
schristen unentwegt das Schweizervolk (namentlich das pro-

testantische) über die wahre Sachlage zu unterrichten und

zu belehren.

4. Die Hochw. Bischöse des Schwcizerlandes haben in
dieser Frage als Episcopat gemeinsam zu handeln und

sich zum Voraus über ihre Hallung zu verständigen. Ein
Einzelnverfahren oder Sondergehen wäre, nach unserer un-
maßgeblichen Meinung, um so gefährlicher, da bei einer

allfälligen unglücklichen Wendung nach dem ersten ungün-
stigen Vorgang früher oder später die Diöcesanverhältniffe

aller Kantone ebenfalls von Bundeswegen in Frage ge-

stellt und gemaßregelt werden dürften.
5. Die katholische Geistlichkeit und das katholische Volk

der gesammtèn Schweiz hat unentwegt zum hl. Stuhl und

zum Episcopat zu stehen und sich vorzubereiten, um nöthi-
genfalls sofort gegen jedes schismatische Verfahren (was
Gott abwenden wolle) in Adressen und Volksversammlun-

gen mit allen gesetzlichen Mitteln in allen Gauen des Va-
tcrlandes seine Mißbilligung auszusprechen:

Thun wir Katholiken gewissenhaft unsere
Pflicht und Gott wird das Uebrige thun!

Pater Theodosius hatte durch Oberfeldarzt

Lehmann dem eidgenössischen Militärdepartement 40 barm-

herzige Schwestern für die eidgen. Spitäler und Pflege
kranker und verwundeter Militärs zur Verfügung gestellt.

Es ist fast unglaublich — bemerkt hiezu ein Schweizer-
blatt — wie gewisse Leute sogleich unwillig werden, wenn

von einer Anstalt, die einen religiösen, kirchlichen Anstrich

hat, die Rede ist, und ein Wort hierüber in einem öffent-

lichen Blatte spöttisch als Heuchelei abfertigen, sobald es

nicht mit dem Ton der Alltags-Welt übereinstimmt. Der

Franzose, wie er stolz ist auf den Ruhm seiner Waffen, ist

es auch auf die großen Schöpfungen, die er auf dem reli-
giöscn Gebiete für gemeinnützige Zwecke hervorzubringen
im Stande ist. Beides ist nicht ohne Grund.

Aber sogar das läßt sich die heutige Welt bei uns —
der Aargau steht natürlich voran — kaum recht gefallen,
und es will fast nicht einleuchten, daß barmherzige Schwe-

stern an der Stelle der Spitalwärter, Lohndiener und Armen-
väter, denen zuerst eine gehörige Besoldung in Aussicht ge-
stellt werden muß, in jeder Beziehung weit vollkommener

zum Segen der Armen und Kranken wirken würden. Gibt
man es aber auch zu, so kommt dann das alberne Ge-

schwätz zum Vorschein: „Schade für eine solche Jungfrau
besser thäte man, ältere Jungfern zu nehmen, die sich

nicht verheirathen können! — Mit andern Worten
heißt das: „Verzehre zuerst Gesundheit, Muth und Hoff-

nullg in der Welt, und bleibt dir dann nichts mehr übrig
zu erringen, — dann widme dich dem Dienste der Armen."

Nein, arme Welt! da kann man nur Leute brauchen, die
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mit allen Gaben und Gütern geschmückt, und mit der Welt

auf keine Weise zerfallen sind. —
Und wirklich, es bedarf einen hohen Grad von Selbst-

Verleugnung, um als Spitalschwester auszuharren. Zarten

Jungfrauen ist es nicht zu verdenken, wenn sie schaudern,

vor Tagesanbruch in der Wiuterkälte an Waschtrögcn voll
kalten Wassers zu stehen, um eine Menge cckelhaft verun-

reinigter Leinwand rein zu schwemmen, oder eine lange

Reihe von Spucknäpfen vom Auswurf der Krankeu zu

reinigen. Da hält nur der Berns aus, wenn es gilt, nach

dem Beispiele einer heiligen Verena die ankommenden Armen

und Kranken von Ungeziefer und Schmutz zu säubern, ihre

Lumpen zu waschen und auszuflicken, die übelriechenden

Wunden zu reinigen und zu verbinden; die Kranken bei

furchtbaren Operationen zu stützen und zu halten, Sterbende

in den Armen zu halten, und was schwerer ist als Alles,
manchen Elenden, manchen von Unglauben und vom Ge-

wissen gepeinigteil Menschen, unter Flüchen und verzweifelnd

sterben zu sehen, und doch mit aller Liebe nicht helfen zu

können. Das für wahr ist eine sehr ernste Schule, und

wer darin besteht; fürwahr, der vermag Großes, und der

hat zum guten Theil die Welt überwunden. —
Darum alle Anerkennung jenem Manne, der dieses

herrliche und zu allen Zeiten zeitgemäße Institut auch in
der Schweiz ins Leben gerufen hat!

—i S St. Gallen. Der Große Rath beschloß Revision
des confessioncllen Gesetzes, mittelst welchem die

Kirchenfeinde früher sich in die Angelegenheit der katholi-
scheu Kirche in unbefugter Weise mischten.*) Es ist dies

ein Ergebniß der Denkschrift und des apostolischen Auftretens
unseres Hochw. Bischofs. Mögen die übrigen Prälaten
der Schweiz an dem Erfolg des Seniors des schweizeri-

scheu Episcopats sich stärken!
-i» Obertoggcnburg. Ein Scandal. Hier

leben seit Jahren eine katholische Wittwe und ein prote-

stantischcr Ehemann/ dessen Ehefrau noch lebt, von der er

aber geschieden wurde, bei einander, und haushalten mit-
einander. Die katholischen und reformirten Pfarrer mit
ihren Räthen wollten dieses Coucubinat auflösen, allein es

kam nie zur Ausführung. Selbst der Vcrwaltungsrath der

politischen Gemeinde verweigerte die Heirathsbewilligung,
und die Regierung des Landes bestätigte diese Verweige-

rung wiederholt. Nur in letzter Zeit, in welcher ein radi-

caler Geist auch in diese Ortschaft eingedrungen ist, ertheilte
der Verwaltungsrath die Bewilligung; und ein katholisches

Mitglied stimmte zur Bewilligung dieses Concubinats (ka-

tholischen Ansichten gemäß also genannt). Das prote-

*) Wir ersuchen unsere Korrespondenten in St. Gallen um nähern

Bericht über diese Angelegenheit. (Die Redaction.)

stantische Pfarramt erklärte dem kathvl. Pfarrer: „Es gehe

gegen sein Gewissen, diese Verlobten zu verkünden und zu

copuliren; weil das gegen das ausdrückliche Wort des

Herrn Jesus und des Apostel Paulus gehe." Dessen un-
geachtet ertheilte der protestantische Pfarrer die Vollmacht,

zu copuliren. Wahrscheinlich hat die weltliche Behörde ihn
dazu genöthigt und somit Gewissenszwang verübt? Wird
durch diese Verbindung, welche katholischer Seits als ein

ehebrecherisches Coucubinat augesehen werden muß, nicht
dem Grundsatz der Kantonsversassung, nach welchem die

katholische Religion garantirt ist, in Frage gestellt und ein

großes Aergerniß veranlaßt? In welchem Zustande übri-

gens diese Gemeinde sich befindet, kann mau nur daraus

ersehen, daß am Hochzcittage noch Salven mit Schießen ge-

geben wurden, und die thatsächlich aus der Kirche ausgc-

schlosseue Person ungestört dem heil. Meßopfer anwohnen

darf, weil kein Vorsteher den Muth hatte, ihr zu erklären,

daß sie bis zur Besserung kein Recht mehr habe, dem kath.

Gottesdienste anzuwohnen. Ja, ihr angeblicher Ehemann

hatte die Frechheit, am 18. Juni dem kath. Pfarrer im

Psarrhause zu erklären, daß er ihr (uneheliches) Kind aus

der Kirche hole, wenn man seine Frau in der Kirche nicht
dulde. Andere Drohungen von früher übergehen wir. Da
nun die katholischen Vorsteher in Sachen gleichgültig sind,

so muß das Pfarramt sie auch in der Kirche dulden, oder

Spectakel verursachen. Solche Personen werden aber auch

darum so frech, weil die Geistlichen von den Verwaltungs-
rätheu nicht unterstützt werden. Die Person mußte poli-
ze il ich in's Pfarrhaus berufen werden, weil ihr ver-
meintcr Ehemann dem Meßner auf die Vorladung erklärte:

„Er lasse sie nicht mehr zum katholischen Pfarrer gehen."
Es mußte ihr der Inhalt einer bischöflichen Schrift mitge-
theilt werden.»»Das ist die Gewissensfreiheit der Katho-
liken im Obertvggenburg! So bringt es die von Bezirks-
ammann au der Bezirksgemeindc so hoch gerühmte Errungen-
schaft des radicaleu Regiments — auch bei Katholiken zur
Polygamie!

-- ^ Luzern. Die Regierung des Standes Solothurn
wurde von dem'hiesigen Regierungsrathe eingeladen, beför-
derlich eine Konferenz zur Besprechung der Angelegenheiten
des Priesterseminars anzuordnen, und der Hochw.
Bischof hievon in Kenntniß gesetzt.

^ Das Collegium der Kirchenältesten der katholi-
schen Kirche in Bern hat die Bewilligung erhalten,
im Kauton Luzern für den Bau der katholischen Kirche
in Bern, deren Kosten sehr hoch steigen, freiwillige Liebes-

gaben zu sammeln.

V Hohenrein. (Brief.) Hier haben wir eine neue

Orgel durch die Thätigkeit ves Hochw. Hrn. Pfarrers er-
halten, nun wollen wir noch ein neues Geläute uns zu



verschaffen suchen; einige fürchten, daß die hohe Regierung
das Tanbstummeninftitut wolle eingehen lassen, weil es zn

viel koste, allein man spare anderwärts und lasse die nn-
glücklichen Taubstummen nicht verwildern, sie haben auch

eine unsterbliche Seele,

Rom. Es ist eine wahre Erleichterung, wenn mail nach

den vielen unangenehmen Nachrichten, wie sie die unglück-

lichen Zeitumstände zu geben nöthigen, wieder etwas Er-
treuliches melden darf. Es betrifft das Großherzogthum

Baden und den apostolischen Stuhl. Durch die aufrich-

tigen und verdienstvollen Bemühungen des Baron von

Bertheim ist es endlich gelungen, diese Angelegenheit so

weit in's Reine zu bringen, daß ein Concordat zwischen

obigem Staat lind der Kirche abgeschlossen wurde. Die
Frage über diejenigen Stellen, welche der Landesherr zu

vergeben Pflegte, die schwierigste von allen, hat endlich ihre

glückliche Lösung gefunden. Was die andern Stellen be-

trifft, für welche von Privatpersonen Vorschläge gemacht

wurden, so hat man die Auskunft getroffen, daß für diese

keuie allgemeine Regel festgesetzt, sondern über jede insbe-

sonders verhandelt werde. Obgleich, was in diesem Con-
cordât gewährt worden, nicht Gnade, sondern Gerechtigkeit

ist, so wird doch dieser Act treuer Pflichterfüllung Segen

auf das jugendlich kräftige Haupt des edlen Großherzogs
hernicderziehcn. Die Kirche, dies mag er versichert sein,

wird durch Gebet, und Gott ganz gewiß durch heilsame,

mit Weisheit leitende Gnade reichlich zu lohnen wissen.

w- Gleich beim Beginn seines Pontificats ließ Papst

Pins IX. die Umarbeitung des Criminal- und'Civilgesetz-
buchs in Angriff nehmen. Die schwierige Arbeit ward

vielfach unterbrochen, doch im vorigen NMiat in Betreff
des Criminalrechts zu Ende geführt, und das Ergebniß
vom Cardinal Mertel und der Neformcommission dem

Papst vorgelegt. Es erfreut sich der höchsten Zufrieden-
heit in ganz besonderer Weise. Auch die Reform der Civil-
gesetzgcbung soll noch in diesem Jahr zum Abschluß kommen.

^ Das „Univers" schreibt: Was man uns über

revolutionäre Umtriebe auch in Roni mittheilt, ist wirklich
betrübend. Es handelt sich nicht mehr bloß um die „Unab-
hänigkeit" ; man fühlt in den von der moralischen Epidemie

angesteckten Geistern die furchtbarsten Leidenschaften gähren,
die Verachtung der Autorität und den Haß des Clerns.

Frankreich. Der „Univers" bringt einen langen Ar-
tikel aus Jerusalem über den Besuch des Großfürsten Cost-

stantin, wobei er andeutet, daß derselbe einen Angriff auf
die katholische Kirche und eine Erhebung der griechischen

zum Zweck habe.

Die Centralräthe der Lyoner Glaubensver-

breitn ng haben ihren Jahresbericht der diesjährigen Ein-
nahmen veröffentlicht, aus welchem sich das freudig über-

raschcnde Resultat ergibt, daß die Einnahmen um zwei und

eine halbe Million diejenigen des vorigen Jahres über-

steigen, und sich in Summa auf 7,11.7,725 Fr. 50 C. be-

laufen.

-x Am verflossenen Sonntag fand zu Rennes die feier-

liche Jnstallirung des Erzbischofs Msgr. Brossays St.
Marc statt. Der päpstliche Nuntius präsidirte bei der

kirchlichen Feierlichkeit.

Deutschland. Als wir vor Kurzem die Nachricht von
dem so unerwarteten Tode des Grafen Joseph v. Stol-
berg brachten, wurden unsere Leser gewiß von gerechtem

Schmerze über den Verlust eines solchen Mannes erfüllt.
Es dürfte von Interesse sein, noch Einiges über die letz-

ten Stunden des Verstorbenen zu erfahren. Wir cntneh-

men dem Briefe eines Priesters, welcher dem Grafen in
seiner Todesstunde bcistand, folgendes:

„Er verbrachte die erste Nacht seiner Krankheit (vom
3. auf den 4. April) damit, daß er den Beistand Gottes

anrief, seine Barmherzigkeit anflehte, ihm seine Schmerzen

aufopferte und Acte der Ergebung in seinen heiligsten Wil-
len machte. Den ganzen folgenden Tag hielt er, obschon

sehr erschöpft von der Heftigkeit der Krankheit, seine à-
danken und sein Herz zu seinem Gott emporgerichtet. Als
ich ihm in der folgenden Nacht gegen cilf Uhr den Vor-
schlag machte, er möge beichten und die heiligen Sacramente

empfangen, hatte er deshalb keine große Vorbereitung nö-

thig. Er beichtete und empfing den Leib des Herrn und
die letzte Oelung mit der innigsten Frömmigkeit und einem

wahrhaft rührenden Vertrauen auf Gott. Ich bewunderte

den Muth und die Hochherzigkeit, womit er die Mitthei-
lnng über die Vedenklichkeit seines Zustandes aufnahm;
alsbald brachte er Gott sein Leben zum Opfer. Nachdem

er versehen worden, sprachen ihm eine seiner Verwandten
und ich von Zeit zu Zeit kurze Gebete und Worte der

Aufopferung seiner Leiden und seines Lebens vor. End-
lich, als ich sah, daß er immer schwächer wurde, ertheilte
ich ihm die letzte Absolution und den Sterbeablaß; mit
vollem Bewußtsein empfing er dieselben und wenige Mi-
nuten nachher hatte er seine edle Seele in die Hände sei-

ncs Schöpfers zurückgegeben. Es war 4^ Uhr des Mor-
gensl Ich eilte zu dem Collegium der Gesellschaft Jesu
und bat alle Väter, die heilige Messe für ihn zu lesen.

Schön war der ächt christliche Tod des Grafen «Äolberg.
Es war der Tod eines Gerechten. Glücklich, wer gleich

ihm in dem Herrn stirbt."
Noch verdient diesem Briefe beigefügt zu werden, daß

das letzte Wort des Grafen hier auf Erden gerade dasjenige

(Siehe Beilage Nr. 50.)
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war, was Zeit seines Lebens sein Losungswort gewesene

„Ja und Amen."

Oesterreich. Der Hochwst. Bischof von Diakovar, Msgr.
Stroßmaier, dessen großmüthiger Spenden zur Gründung
eines Diöccsan-Knaben-Scminars die katholischen Blätter

rühmend gedachten, und welcher erst vor Kurzem zu einem

ähnlichen Zwecke wieder 30,000 fl. anwies, weilte einige

Zeit in Rom. Msgr. Stroßmaier bot dem durch den Auf-

ruf des Cardinal-Erzbischvfes von Agram wieder cmporge-

brachten Institute 8. Cirolawo äei Kobiavoni 50,000 st.

an zur Aufnahme von slavischen Jünglingen, welche sich

in der ewigen Stadt unter den Augen des Statthalters
Christi zum Priesterthume vorbereiten, und zur Herausgabe

von liturgischen Werken in slavischer Sprache. Die Aus-

führung dieses Unternehmens wurde einem in Rom be-

friedlichen slavischen Priester, mit Namen Raczky, einem

sehr fähigen, als Gelehrter 'und Schriftsteller bekannten

Manne, anvertraut.

England. Wie die armen katholischen Gefangenen in
den Kerkern auch um ihrer Religion willen eine rauhere

Behandlung erfahren müssen, und auf verschiedene Art
durch die Zudringlichkeit der anglicanischen Gesängnißcap-
läne zum Abfall versucht werden, ist allen Katholiken Eng-
lands bekannt. Die Meetings, wie solchen Zuständen in
den Kerkern und Armenhäusern abzuhelfen, sind nun zahl-

reich und sehr besucht; es werden auch die energischsten

Beschlüsse gefaßt, und im gegenwärtig wieder eröffneten

Parlamente wird diese Angelegenheit von den Katholiken
mit aller Kraft verfochten werden, wenn nur der Protestant.

Fanatismus die Klagen derselben nicht wieder mit der Hin-
Weisung auf das bestehende Gesetzt abweist, welches den

katholischen Priestern den Zutritt zu den Kerkern und Ar-
menhäusern gestattet, wenn ein katholischer Bewohner der-

selben sie begehrt; wie aber dies Gesetz unwirksam gemacht

wird, haben wir bereits gezeigt.

>-< Vor einigen Tagen verursachte in Norwich die Nach-

richt große Sensation, daß eine oder mehrere Fräuleins
Stanley, Töchter des anglicanischen Bischofs von Norwich^
der im Jahre 1849 starb, katholisch geworden seien. Diese

Damen reisten mit Miß Nigthingale nach der Krim, um

ihr in der Pflege der Kranken und Verwundeten beizn-

stehen. Auf die Thatsache ihrer Bekehrung zur kath. Kirche

wurde in gewissen Tagblättern schon öfter angespielt; allein

solche Nachrichten sind der protestantischen Welt derart un-
verdaulich, daß die Journalisten selbe gewöhnlich ignoriren.
Als jvdoch diese Damen in Norwich gewisse Wohlthätig-
keits-Jnstitute gründeten, und solche nun aus Mangel an

Fonds in einem precärcn Zustande sich befinden, auch die

Stanley'sche Verwandtschaft keine Unterstützung leistet, so

wird von Zeit zu Zeit die Bekehrung der Schwestern zum
Katholicismus als die Ursache des Verfalles besagter An-
stalten angegeben. So geschah es erst kürzlich, und es war
erstaunlich, zu beobachten, wie John Bull seinem tilgend-
haften Unmuth Luft machte, als er die wohl bezeugte

Neuigkeit vernahm, daß einige aus der Familie des letzt-

verstorbenen, so populären Bischofes Stanley den angli-
canischen Glauben ihrer Väter verlassen, und zu dem ge-

fürchteten Katholicismus übergetreten seien. Hätten sie

sich einem anderen beliebigen Bekenntniß zugewendet, so

hätte mail solches ohne irgend eine lieblose Bemerkung

hingenommen.

Amerika. Durch Erfahrung gewitzigt, Pflegen in jung-
ster Zeit, nach mündlicher Versicherung des in Schlesien

angelangten Missionärs Herrn Muschall, die amerikanischen

Bischöfe bei der Annähme und Meldung frischer Missionäre
ungeheuer vorsichtig zu sein, indem sie meist nur dann die

Reception stipuliren, wenn eine entschieden günstige Em-

pfehlung des ursprünglichen Ordinarius vorgelegt werden
kann. Die Heranbildung des heimischen Clerus werde

mit wahrhafter Sorgfalt betrieben, und wenn mau nach

Einsicht und Prüfung einer von Hrn. Muschall präsen-
tirten katholisch-kirchlichen Zeitschrift auf wissenschaftliches

Streben jenseits des Westoceans irgend schließen darf, so

muß er ihm nach den vorliegenden Proben alle Anerken-

nung zollen, da sich die scicntifischcn Artikel durch Gründ-
lichkcit, Schärfe des Urtheils und Gediegenheit auszeichnen,

vielleicht Muster für uns Europäer sind. — Seltsam dünkte

es einem, daß in amerikanischen Diöcescn keine okllà
Lanetorrim propria vorkommen, sondern nur die, wie sie

pro toto teii-u-um orbö Rom sanctionirt hat. Einzelne
dießscitige Ritus will Muschall in Amerika auch nie ge-
sehen und vollzogen haben.

TMensöM schWchmscher Katholiken 1859.

-j- Solothurn. (Mitgetheilt ans dem Niederamt.) Am
16. d., Nachmittags 2 Uhr, starb im Alter von 73 Jahren
nach langwieriger, schmerzlicher Krankheit der Hochw. Hr.
Carl v. A rx, Pfarrer in Erlin s b ach. Der Verewigte,
geb. ans Stüßlingen, war der Sohn schlichter Landleute,
die mehrere Söhne dem geistlichen Berufe widmeten. Der
so eben Dahingeschiedene war der Jüngste der geistlichen
Brüder und zeichnete früh schon sich durch seinen friedlichen,
sanften Character und besonders durch seine ungeheuchelte

Frömmigkeit aus — lauter Eigenschaften, die seinen Beruf
zum Priesterthum entschieden und ihn ganz für diesen Stand
bestimmten.



Seine theologische Bildung und namentlich seine vor-

herrschend ascetische Richtung erhielt er im Lemirmrium

Sulpieisnum, das in den französischen Nevolutions-Wirren

in der „Wolssau", einem Schloßgute in Deutschland,

seine Zufluchtsstätte gefunden hatte. Hier empfieng er die

eigentliche Weihe für sein ganzes frommes Priesterlcben,

das sich bis zum seligen Ende durch innigen Gebetseifcr,

schlichte Demuth und unentwegte Anhänglichkeit an unsere

Kirche auszeichnete.

Im Jahre 1814 zum Priester geweiht, widmete er sich

mit glühendem Eifer der Seelsorge, namentlich als Vicar

zu Neu en dorf, wo er zur Zeit der Jesuiten-Missionen
in unermüdlicher Thätigkeit zum Heile der Seelen sich ganz

hingab und itzt noch nach 49 Jahren in scgenvollem An-
denken lebt.

Am 5. November 1821 wurde er zum Pfarrer der gro-
ßen und schwierigen Pfarrei Erlins bach erwählt und

wirkte da unverdrossen unter allem kritischen Zeitwechsel

in rastlosem Eifer mit immer gleicher — unerschütterlicher

Treue im Weinberge des Herrn. Beinahe 38 Jahre lebte

er hier einzig seinem Berufe. Die Wissenschaft, die

da aufbläht, aber nicht erbant und heiliget, war nichtZcine

Sache — aber dagegen eine durch lange Erfahrung erleuch-

tete, sich seiner anvertrauten Heerde aufopfernde Liebe.
Er war im besten Sinne des Wortes Seelsorger seiner

Pfarrgemeinde und keine Mühe ihm zu groß, keineZStunde

bei Tag und bei Nacht zu ungelegen, um am Kranken-

und Sterbelager seiner Parochianen ausharrend Gutes zu

wirken. Der Beichtstuhl und das Krankenbett war das

Feld, das er unermüdlich und mit reichem Segen bebante

— und dann sein ächt pricsterlicher Wandel war gleichsam

seine Kanzel, von der er seinem Volke die christliche Lehre

practisch verkündete.

Kein Wunder! daß ihm die ganze Psarrgcmeinde auch

ihre Liebe zuwendete. Die Thränen, die dem guten Secl-

sorger, dem geistigen Wohlthäter und dem liebevollen, dc-

müthigen Priester beim Grabe reichlich flössen, sprachen

verständlicher als die beste Grabrede, die seinem segcnvollcn

Wirken geweiht sein konnte.

Die Anwesenheit vieler seiner Amtsbrüdcr und anderer

Geistlichen, die seinem Begräbniß am 29. d. beiwohnten,
bezeugte die aufrichtige Hochschätzung und Verehrung, die

der Verblichene auch im Kreise seiner Amtsgenossen sich nn-
gesucht erworben.

Möge nun der Selige am Throne des göttlichen Ho-
hen Priesters, für dessen Ehre er lebte und wirkte, und
der milden Gottesmutter, deren besonders treuer, kindli-
cher Verehrer er im Leben war, auch den reicheil Lohn je-

nes treuen, evangelischen Dieners genießen. R. I.

Schweizerischer Pius-Verein

Verdnnkullg für den eingegangenen Jahresbeitrag des

Orts-Vereins Hildisricden (Kt. Luzern).

Zur Nachricht. An Hrn. L. „Ihr Aufsatz folgt nächstens."

In der Làrer'sàll LucdaMunx in Lolotkurn ist

zu haben:

Ilr. C Haas Kinderglück. Versuch einer kurzen und faßli-
chen Erziehungslehre. Preis 65 Cts.

Abbe Segur Vertrauliche Unterhaltungen über den heuti-
gen Protestantismus. 95 Cts.

Die christliche Liebe, ihr Wesen und ihre Eigenschaften nach
den Briefen des hl. Paulus. Fr. 2. 19 Cts.

Dechamps Christus und die Antichristen nach dem Zeug-
nisse der Schrift, der Geschichte und des Gewissens. Aus
dem Französischen von Dr. Heinrich. Fr. 7. 55 Cts.

Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjah-
res von I. I. Klaus. Predigten auf die Sonntage I. Jahr-
gang. 1. u 2. Heft, jedes Fr. 1. 75 Cts.

Predigten auf die Feste des katholischen Kirchenjahres von
W. Nicolay, Prof. zu Frankfurt a. M. Preis Fr. 1. 75 Ct.

sive explieàtio suerorrim
rituum juxtu rubriens eonplsetens rnbrious Generales
missulis, ritum servunckum in celebrations misses, et
rubrieas cke clekeotibus in celebrations missee ooeubrenti-
dus ex probntis uuetoribus «lesumptu per X. Lebilcl
parocbum. 9um perwissa superiorum. Fr. 6. 99. Ct.

Beda Weber. Predigten an das Tyroler-Volk. Fr. 5.
89 Ct.

Wisemann. Irland. Reise Sr. Eminenz des Cardinals
durch Irland, mit der Reihenfolge seiner während derselben

gehaltenen Predigten HAnno 1858) und seinem in London

gehaltenen Berichte über die Eindrücke seiner Reise. Aus
dem Englischen. 2. Auflage. Fr. 2. 99 Ct.

Verhandlungen vom katholischen Vereine Deutschlands
zu Köln 1858. Fr. 2. 79 Ct.

Köhlers Anleitung für Seelsorger im Beichtstuhle.
8. Auflage. 2 Bde. Fr. 6.

Einladung zum Abonnement
auf das

Sonntagsblatt
für das katholische Wol'k.

Mit dem 1. Juli beginnt ein neues Abonnement. Preis
per t/2 Jahr franco per Post nur Fr. 1. 59.

Das Sonntagsblatt erscheint wöchentlich 12 Seiten stark
und enthaltet neben dem Religiösen und Unterhaltenden auch
eine ausführliche Zusammenstellung aller interessanten Begeben-
hellen während der Woche.

Wir ersuchen die geehrten Leser der Kirchenzeitung, für
Verbreitung dieses Blattes ein wenig besorgt zu sein. — Der
Preis ist so billig gestellt, daß das Blatt nur bei großer Theil-
nähme fortbestehen kann.

Bestellungen nehmen alle Postämter an, sowie gegen fran-
kirte Einsendung des Betrages von Fr. 1. 59. die

Scherkr'schc Nuchhandlong in Solothurn.

Verlag der Scherer'schen Buchhandlung in Solothurn. Druck von B. Sch w en d im an n in Solothurn.


	

